
I. Nachtragssatzung 
 

zur Hauptsatzung der Gemeinde Göhl vom 11.06.2003 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung 

durch die Gemeindevertretung vom 11.11.2004 und mit Genehmigung des Landrates des 

Kreises Ostholstein vom 14.12.2004 folgende I. Nachtragssatzung erlassen: 

 
Artikel 1 

 

1. § 8 entfällt. 
 

 

 

Artikel 2 
 
Diese I. Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
 
 
 
23758 Oldenburg i.H., den 22.12.2004 
                                                                                                    Gemeinde Göhl 
                                                                                                    Der Bürgermeister  
 
         Gez. Höper 

   - Höper - 
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